
  

Verfasser Datum 

Grundsätzliches 

Der VdTÜV und seine Mitglieder begrüßen den Entwurf der Verordnung zur Änderung der AwSV, mit dem viele 
Unklarheiten beseitigt werden. Dessen ungeachtet nehmen wir wie folgt zu den aufgefühten Nummern des 
Verordnungsentwurfs Stellung und möchten zusätzlich die Frage aufwerfen, wieso im  
§ 35 Absatz 3 AwSV der Verzicht auf eine Rückhaltung nur für Kälteanlagen im Freien und nicht für identisch 
aufgebaute in Gebäuden gilt. 

Außerdem bitten wir, die in § 55 Nummer 6 genannte Frist zur Einreichung eines Jahresberichts zu verlängern, um 
die aufgrund der verpflichtenden Meldungen an DESTATIS dort gewonnenen und an die 
Sachverständigenorganisation zurückgemeldeten Daten für den Jahresbericht nutzen zu können. 

Zu Nummer 1 c) des Entwurfs 

Zu Nummer 2 b) des Entwurfs 
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